
Mit angepassten und manipulierten Daten zu den so 
genannten „AktivPositiven-Corona-Fällen“ wird das 
vorarlberger – und auch das österreichische Volk – 
seit langem über die tatsächliche aktuelle Situation 
getäuscht und belogen. Überhöhte und manipulierte 
Zahlen werden für massive Einschränkungen der 
Grundrechte, Diskriminierungen von großen Teilen 
der Bevölkerung, die wirtschaftliche Schädigung 
von Einzelpersonen, Betrieben und Gemeinden als 
Rechtfertigung herangezogen und benutzt.

In die EMS Datenbank der AGES werden die jeweils 
aktuellen Werte aus allen Bundesländern und so 
auch aus dem Land Vorarlberg täglich eingearbeitet.

Wie diese Ausarbeitung belegt, kommt es im System 
der Datenverarbeitung zu gravierenden Abweichun-
gen und offensichtlich zu Manipulationen. Im Bei-
spiel Vorarlberg erreichen diese Abweichungen am 
09.12. 2021 mit einem Wert von 59,5 % das Maximum.
Die Größenordnung der Manipulation erreicht damit 
ein bislang undenkbares, erschreckendes Ausmaß! 

Durch die kontinuierlichen Manipulationen der Zahlen 
wird eine völlig falsche REALITÄT erzeugt.

Ohne diese hohen Zahlenwerte wäre es nicht mög-
lich gewesen, die verordneten Maßnahmen, Lock-
downs und Grundrechtseingriffe zu rechtfertigen.

Die hier abgebildeten Zahlenkurven „Aktiv Positive“ 
des Landesdashboardes Vorarlberg (rot) und „Aktiv 
Positive“ (blau-grün) aus der EMS-Datenbank der 
Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 

GmbH (AGES) vom 24.12. 2021 zeigen den gleichen 
Wert – müssten also deckungsgleich verlaufen. Die 
Abweichung dokumentiert die Manipulation. Wie 
diese erfolgt, wird in dieser Broschüre dokumentiert.

Diskrepanz der Zahlen des Epidemiologischen Meldesystems (EMS) der AGES
und des COVID-19 Dashboard Vorarlberg für den Zeitraum vom 25. Oktober 2021 bis 23. Dezember 2021
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Die Manipulation der CORONA Zahlen in Österreich
am Beispiel des Landes Vorarlberg

erläutert, dokumentiert und bewiesen
für den Zeitraum von 25.10. 2021 bis 23.12. 2021

59,5 % am
09. 12. 2021
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Aktiv Positive lt. EMS Datenbank vom 24. 12. 2021 Aktiv Positive lt. Dashboard Vorarlberg
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Vorwort

Im September 2020 wurde ich durch die von Deutsch-
land am 23.09. 2020 ausgesprochene Reisewarnung 
gegen Vorarlberg aufgeschreckt. Ich sah darin einen 
unberechtigten Angriff der deutschen Regierung als 
Folge der österreichischen Migrationspolitik.
Meine Aufgabe war klar. Ich wollte und musste unse-
rer Landesregierung in Vorarlberg helfen, um das 
Problem CORONA zu lösen. Ich begann sofort mich 
tiefer in das Thema einzuarbeiten. Ich war schon 
seit einiger Zeit damit befasst, mir einen exakten 
Überblick über die Sachverhalte zum Thema CORONA 
zu verschaffen.
In kürzester Zeit hatte ich die Lösung gefunden: Eine 
fehlerhafte Berechnung der sogenannten „Aktiven 
Fälle“, von denen ich damals noch annahm, dass 
diese Kategorie tatsächlich die ERKRANKTEN 
an COVID-19 abbildet. Mit meinen Erkenntnissen 
wandte ich mich am 24.09. 2020 an die Vorarlberger 
Landesregierung, so auch an Landesrätin Martina 
Rüscher, und legte meine Erkenntnisse dar. Leider 
erfolgte nicht die erwartete Reaktion aus der Landes-
regierung, sondern Bagatellisierungen, allgemeine 
Phrasen und Ablenkungsmanöver.

Da ich bei meinen Recherchen merkte, dass sowohl 
die Pressemitteilungen in den VN, als auch die von 
der Landesregierung verbreiteten Nachrichten nicht 
zur Realität passten, war bereits Ende September 
offensichtlich, dass ganz viele Dinge nicht stimmten.

Für mich war im Ergebnis spätestens am 07. Oktober 
2020 völlig klar, dass die Sachverhalte und Zahlen 
nicht stimmen. Beim Thema CORONA wird gelogen 
und die Bevölkerung getäuscht. Die Menschen 
werden gezielt falsch informiert, und es wird damit 
versucht, Angst und Schrecken in der Bevölkerung 
zu verbreiten.

Was ich bis heute bei meinen sehr intensiven 
Recherchen und Analysen ermittelt habe, sprengte 
alles was ich bis dahin für möglich gehalten habe. 
All meine „naiven“ Vorstellungen vom demokrati-
schen Rechtsstaat, in dem ich glaubte – in Öster-
reich und auch in Deutschland – zu leben, musste 
ich den Ergebnissen geschuldet, begraben. Derarti-
ger massiver Betrug, derartige darauf aufbauende 

Manipulationen der Bevölkerung – Österreich und 
auch Deutschland – überstiegen alles, was ich aus 
meiner DDR-Vergangenheit kannte, mir vorstellen 
konnte und was ich für möglich gehalten hätte.
Mit dieser Dokumentation möchte ich in allgemein 
verständlicher Weise anhand der Zahlen im Zeit-
raum 25. 10. 2021 bis 23. 12. 2021 jedem Menschen, 
jedem Unternehmer und jedem Bürgermeister 
erklären, was für ein Betrug stattfindet und wie er 
genau abläuft.

Eine Landesregierung, die im Zusammenwirken mit 
der Bundesregierung die Fallzahlen in einer Größen-
ordnung von ca. 60 % fälscht, um die aktuellen Ziele 
ihrer Politik, konkret den Lockdown 11/12-2021 in 
Österreich und Vorarlberg zu rechtfertigen, nehme 
ich als vergleichbar mit Aktivitäten einer kriminellen 
Organisation wahr.

Auch wenn mir bewusst ist, wie brisant, schwer-
wiegend in den Ergebnissen und folgenreich diese 
Dokumentation ist, kann ich aus innerster Überzeu-
gung versichern:
Alle Recherchen wurden sorgfältig, gewissenhaft 
und allein mit dem Ziel durchgeführt, die tatsäch-
liche Situation zu erfassen, zu analysieren und 
für alle verständlich zu dokumentieren. Als Bürger 
sehe ich mich allerdings in Anbetracht dieser Er-
gebnisse in der Pflicht, allen Menschen und Behör-
den im Land diese, meine Erkenntnisse weiterzuge-
ben. Jeder Mensch im Land Vorarlberg, aber auch 
in Österreich und letztlich auch in Deutschland, 
soll den Zugang zu diesen Informationen erhalten. 
Denn jeder Mensch im Land hat das Recht dies zu 
erfahren, um sich ein eigenes Bild, einen eigenen 
Eindruck zur Glaubwürdigkeit der handelnden Politi-
ker machen zu können.

Dipl. Ing (FH) Steffen Löhnitz
ein besorgter Vater & Bürger
Vorarlberg im Januar 2022
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Alles was im Zusammenhang mit den Berichten zu 
CORONA Zahlen steht bedarf einer sehr genauen 
Betrachtung, Prüfung und differenzierten Analyse. 
Dies wird aus dieser partiellen Betrachtung offen-
sichtlich und deutlich. Nichts ist wie es scheint.
Die geflügelten Worte: „Traue keiner Statistik, die 
Du nicht selber gefälscht hast.“ werden mit dieser 
Dokumentation eindrücklich bestätigt.

Die Dokumentation und die Abbildungen wurden so 
erstellt, dass es auch dem Laien möglich sein soll, 
die Sachverhalte zu verstehen und diese inhaltlich 
zu durchdringen. Es soll jedem Betrachter die Mög-
lichkeit gegeben werden, sich ein tatsächliches Bild 
von der Situation, den Daten, den Zusammenhän-
gen und daraus resultierend über die Glaubwürdig-
keit der handelnden Politiker zu machen.

Interessierte haben für sich die Möglichkeit, eigene 
Schlüsse zu ziehen, ein eigenes Urteil zu bilden und 
selber aktiv zu werden – sofern sie das wollen.

Mit einer Abweichung von 59,5 % für „Aktiv  Positive“ 
Fälle wird am 09. Dezember 2021 der Tag der größten 
Manipulation erreicht. Eine Statistik mit derartigen 
Abweichungen hat keinen Wert im Hinblick auf die 
Dokumentation tatsächlicher Verhältnisse. Sie soll 
vielmehr eine Situation abbilden, die die Verant-
wortlichen der „Abweichungen“ erzeugen wollen.

Vergleich der Datenreihen EMS Datenbank vom 24. 12. 2021; Daten aus dem Landesdashboard Vorarlberg; 
EMS Datenreihe: Anteil 20 % – lt. Ermittlungen LR Rüscher der Anteil symptomatischer, also „ERKRANKTER“ 
Personen – aus der parlamentarischen Anfrage der NEOS und Antwort LR Rüscher (Anlage 3) vom 17. Mai 2021
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1. Ergebnis der Analyse vorab zusammengefasst
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Auszug aus dem Epidemiegesetz
Quelle: www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bun-

desnormen&Gesetzesnummer=10010265

Erstattung der Anzeige
§ 2. (1) Jede Erkrankung, jeder Sterbefall an einer 
anzeigepflichtigen Krankheit, in den Fällen des 
§ 1 Abs. 1 Z 1 auch jeder Verdacht einer solchen 
Erkrankung, ist der Bezirksverwaltungsbehörde 
(Gesundheitsamt), in deren Gebiet sich der Kranke 
oder Krankheitsverdächtige aufhält oder der Tod 
eingetreten ist, unter Angabe des Namens, des 
Alters und der Wohnung und, soweit tunlich, unter 
Bezeichnung der Krankheit binnen 24 Stunden
 anzuzeigen.
Die Erfassung hat mit dem Anzeige Formular oder 
direkt in das Datenbanksystem via Schnittstelle zu 
erfolgen. (Anzeigeformuler gem. § 2 Abs.1 EPIG – 
siehe Anlage 2)

Register der anzeigepflichtigen Krankheiten
§ 4. (1) Der für das Gesundheitswesen zuständige 
Bundesminister hat ein elektronisches Register 
betreffend die Anzeigen nach § 1 Abs. 1 und 2, § 2 
Abs. 2, § 28c und die Anzeigen nach §§ 5 und 11 
des Tuberkulosegesetzes, BGBl. Nr. 127/1968, zu 
betreiben. Der für das Gesundheitswesen zuständi-
ge Bundesminister ist Verantwortlicher.

(4) Im Register werden folgende Datenkategorien 
verarbeitet:
1. Daten zur Identifikation von Erkrankten, einer Er-
krankung Verdächtigen, Gebissenen, Verstorbenen 
oder Ausscheidern [Name, Geschlecht, Geburtsda-
tum, Wohnsitz, soweit vorhanden Telefonnummer 
und E-Mail-Adresse, Sozialversicherungsnummer 
und bereichsspezifisches Personenkennzeichen 
(§ 9 E-GovG, BGBl. I Nr. 10/2004)]

Minister Anschober hat die Datenbank des EMS 
für COVID-19 bewusst falsch, gesetzwidrig anlegen 
lassen. Die Kategorien „ERKRANKTER“ und „DER
 ERKRANKUNG VERDÄCHTIGER“, sind nicht angelegt.

Es wurde eine FÄLLE-Kategorisierung angelegt. 
Somit können entsprechend nur FÄLLE in die EMS 
Datenbank eingegeben werden! Das sind  Personen 
mit positivem PCR-Labor-Test, meist ohne klinischen 
Befund und ohne Differenzierung nach „Erkrankt“ 
und „der Erkrankung verdä chtig“!

Anmerkung:
Damit ist keine Erkenntnis zur Dynamik und zum
tatsächlichen Krankheitsgeschehen von COVID-19
im Land möglich. Denn ein „Fall“ ist eben nicht mit 
einem „Erkrankten“ gleichzusetzen!
Später mehr dazu.

Erläuterung zur EMS Datenbank der AGES im Internet
So sieht die Datenbank, die man täglich laden kann, 
inhaltlich aus:

Es sind jeweils 8 Dateien enthalten.
Die in der Auswertung verwendeten Daten stammen 
jeweils aus der Datei: CovidFaelle_Timeline.csv

Quelle: https://covid19-dashboard.ages.at

2. EMS Datenbank der AGES
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2.1 Erläuterungen der EMS Datenbank zu § 4 Epidemiegesetz

In der Fußzeile der Internetseite der AGES finden sich 
unter der Rubrik „Erläuterungen“ die nachfolgenden 
Informationen:

Register der anzeigepflichtigen Krankheiten
§ 4. (1) Der für das Gesundheitswesen zuständige 
Bundesminister hat ein elektronisches Register 
betreffend die Anzeigen nach § 1 Abs. 1 und 2, § 
2 Abs. 2, § 28c und die Anzeigen nach §§ 5 und 11 
des Tuberkulosegesetzes, BGBl. Nr. 127/1968, zu 
betreiben. Der für das Gesundheitswesen zuständi-
ge Bundesminister ist Verantwortlicher.

(2) Das Anzeigenregister dient der Erfüllung der 
Aufgaben der Bezirksverwaltungsbehörden zur 
Durchführung von Erhebungen über das Auftreten 
anzeigepflichtiger Krankheiten (§ 5 dieses Bundes-
gesetzes und § 6 Tuberkulosegesetz) sowie zur 
Verhütung der Weiterverbreitung und Bekämpfung 
anzeigepflichtiger Krankheiten (§§ 6 bis 26a dieses 
Bundesgesetzes und §§ 7 bis 14 und 23 Tuberku-
losegesetz) und der Erfüllung der Aufgaben der 
Landeshauptmänner im Rahmen ihrer Koordinie-
rungsfunktion gemäß § 43 Abs. 5 und 6.

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörden sind verpflich-
tet, die Daten aus Anzeigen nach § 1 Abs. 1 und 2 
und § 2 Abs. 2, § 28c, die Daten, die im Rahmen 
von Erhebungen über das Auftreten anzeigepflichti-
ger Krankheiten gesammelt werden, und die Daten,
die im Zusammenhang mit getroffenen Maßnah-
men stehen, im Register zu verarbeiten.

Quelle: https://covid19-dashboard.ages.at
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Die im Land Vorarlberg von den Bezirksbehörden 
erfassten Daten, welche täglich an die AGES weiter-
gegeben und in die EMS Datenbank eingegeben 
werden, werden parallel im Landesdashboard zur 
Information der Bevölkerung abgebildet.

3.1 Erläuterung zum Screenshot der Handy-Version
Die im Internet veröffentlichen Zahlen des Landes 
Vorarlberg betreffend Corona werden täglich aktua-
lisiert und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Die Spalte „Gestern“ zeigt immer die Werte des Vor-
tages an, der um 24:00 Uhr abgeschlossen wurde.

Als Beispiel wurde am 21. 12. 2021 um 00:10 Uhr 
dieser Screenshot erstellt. Es zeigt in der Spal-
te „Gestern“ die hinzukommenden Werte vom 20. 
Dezember 2021 und in der Spalte Gesamt die Ge-
samtwerte bis zum 20. 12.  inkl. der an diesem Tag 
hinzugekommenen neuen Werte an.

Die Werte vom 20. Dezember 2021 lauten
+ 208 neue „Fälle“;
+ 859 neue „GENESENE“ hier als „nicht mehr
infektiös“ bezeichnet.
420 Personen sind gesamt als „Verstorben“ registriert,
62.125 Personen sind als „Positiv gesamt“ geführt,
57.482 Personen werden gesamt als „GENESEN“ 
bzw. (nicht mehr infektiös), bezeichnet,
4.223 Personen sind als „Aktiv positiv“ registriert

Anmerkung:
Die Bezeichnung wurde im Land Vorarlberg von 

„GENESEN“ auf „nicht mehr infektiös“ umgestellt.
Wegen der klaren und sachlich richtigen Bezeich-
nung führen wir trotzdem GENESEN aus.

Quelle: https://vorarlberg.at/coronadashboard vom 21. 12. 2021

Corona in Vorarlberg – Information auf vorarlberg.at

3. COVID-19 Dashboard der Vorarlberger Landesregierung

Quelle: https://experience.arcgis.com/experience/94395b1f31364583972ffd12f214b6c4
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Für die Betrachtung der „Fälle“, der entscheidenden 
Kategorie für die gesamte Propaganda, soll hier 
eine „allgemeine“ Betrachtung eingefügt werden:

Die Frage: Was ist ein „Fall“?
Ein positiver PCR Test allein ist nicht geeignet die 
Krankheit nachzuweisen! Dies hat die WHO in Ihrer 

„USER Information vom Januar 2021“ festgestellt. 

In den amtlichen Angaben und Statistiken wird trotz 
dieser Klarstellung der WHO (Anlage 1) weiter mit 
dem falschen Sachverhalt, der falschen Kategorie 

„Fälle“ gearbeitet. Warum? Weil diese „Fälle“-Kate-
gorie die beiden vom Epidemiegesetz als getrennt 
zu erfassenden Kategorien der „ERKRANKTEN“ und 

„DER ERKRANKUNG VERDÄCHTIGEN“ vereint.

Als Folge ist die Anzahl der „Fälle’“ logischerweise 
viel zu hoch. Ein positiv Getesteter ist zwar ein „Fall“ 
aber eben keine „erkrankte“ Person im Sinne des Epi-
demiegesetzes. Denn dazu bedarf es immer einer kli-
nischen Diagnose, die von einem Arzt zu stellen ist.

Parlamentarische Anfrage der NEOS, Landtag VBG
Wie die Realität aussieht, dokumentiert die Antwort 
der Gesundheitslandesrätin Rüscher vom 17. 05. auf 
die parlamentarische Anfrage der NEOS vom 26. 04. 
2021 im Vorarlberger Parlament (Anlage 3).

Die Differenzierung von symptomatischen Personen, 
ERKRANKTEN, und asymptomatischen Personen, 
Personen, die der ERKRANKUNG verdächtig sind.

Nach amtlichen Daten von LR Rüscher ist der Anteil 
der asymptomatischen Personen von den gesamt 
positiv-PCR-getesteten Personen, die somit als „Fälle“ 
registriert werden, über alle Altersgruppen bei ca. 
75–80 %. Dies kann aus der schriftlichen Beantwor-
tung von LR Rüscher interpoliert werden.

In den nachfolgenden Diagrammen wurde nach 
Altersgruppen aufgeschlüsselt. Die durchgezogene 
Linie zeigt die Gesamtmenge aller positiv Getesteten, 
während die gestrichelte Linie den Anteil der asym-
ptomatischen, also gesunden Personen zeigt.

4. Wichtige grundlegende Sachverhalte

Quelle: https://agi-imc.de/VLR/vlr_gov.nsf/VLR/vlr_gov.nsf/65CD3394AC89BA0FC12586C3004EFFB6?OpenDocument

Zeitlicher Verlauf der Altersgruppen-spezifischen 7-Tage-Inzidenz in Vorarlberg von Jänner bis April 2021
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Ergebnis der Auswertung dieser Daten
Die als „Fälle“ bezeichnete Kategorie enthält nur 20 % 
Erkrankte, im Sinn des Epidemiegesetzes. Die restli-
chen Personen, 80 % sind „der Erkrankung verdächtig“.
Für die statistische Auswertung würde dies bedeuten, 
die tatsächlich Erkrankten sind nur 20 % der „Fälle“!
Es muss an dieser Stelle zwingend ein wesentlicher 
Sachverhalt betrachtet werden: Warum weigern sich 
die Verantwortlichen so beharrlich, die Vorgaben der 
WHO aus 1/2021 (Anlage 1) in der Praxis umzusetzen?
Die Inzidenz, als Maß für die Bewertung der Dynamik 
und die Stärke des Infektionsgeschehens wird aktu-
ell noch immer mit den täglich neuen „Fällen“ und 
nicht mit den täglich NEUERKRANKTEN berechnet.
Dies ist falsch, und es ist bekannt, dass es falsch ist!

Definition der Inzidenz
In der Epidemiologie und medizinischen Statistik be-
zeichnet Inzidenz die relative Häufigkeit von Ereignissen 

– insbesondere von neu auftretenden Krankheitsfällen 
– in einer Population oder Personengruppe innerhalb 
einer bestimmten Zeitspanne. Quelle: Wikipedia

Durch die manipulierte  INZIDENZ von COVID-19 
werden die Menschen mit völlig überhöhten  Werten 
gezielt verängstigt und falsch informiert.
Wie die nachfolgende E-Mail von LR Rüscher zeigt, 
ist dieser seit September 2020 bekannt, wie die 
 Inzidenz einer Krankheit berechnet werden muss. 
Daraus ergibt sich auch die zwingende Notwendig-
keit, die täglich Neuerkrankten zu erfassen.
Mit den Zahlen 80/20 kombiniert ergibt sich immer 
eine um den Faktor 5 zu hohe Inzidenz von COVID-19.

Aus einer E-Mail von LR Martina Rüscher vom 29. 09. 
2020: Sehr geehrter Herr Löhnitz, [...] Bei der 7-Tages-
Inzidenz werden die Neuerkrankungen der letzten sie-
ben Tage addiert, durch die Summe der Einwohnerzahl 
geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert. [...] 
Die INZIDENZ hätte im Dezember 2021 nicht bis zu 
ca. 1 350 sondern lediglich bis zu ca. 270 betragen. 
Ein doch sehr beachtlicher Unterschied!

Das Wissen um die falschen Daten im Nationalrat
Dass auch die Abgeordneten im Wiener National-
rat um die manipulierten und erkennbar falschen 
Zahlen wissen, wurde mir per E-Mail des Büros von 
Gerald Loacker, Abgeordneter der NEOS zum Natio-
nalrat, unumwunden schriftlich bestätigt!

Auszug der E-Mails vom 02. August 2021
Womit Sie Recht haben, ist dass quasi jeder Geimpfte 
Teil des Samples ist. Das weiß aber auch jeder, der sich 
impfen lassen lässt. Schließlich ist es kein Geheimnis, 
dass es die Impfstoffe noch nicht lange gibt. [...][10:37]
[...] Die Debatte bringt uns beiden aber nichts, weil die 
Zahlen sowieso nicht richtig erfasst werden. Die AGES 
und das BMSGPK gaben und geben immer wieder unter-
schiedliche Zahlen von Neuinfektionen an und wir konn-
ten trotz mehrerer parlamentarischer Anfragen nicht 
herausfinden, warum sie es nicht schaffen, ihre Zahlen 
auf gleich zu bringen. Die Infektionszahlen (ich meine 
jetzt einfach die, mit denen gearbeitet wird und nicht die, 
mit denen gearbeitet werden sollte), sind also sowieso 
nur eine bedingt verlässliche Entscheidungsquelle. [14:02]
Für die gesamte Corona-Betrachtung wird deutlich: 
Ohne hohe FALLZAHLEN kein ALARM!

25.10.   28.10.   31.10.   03.11.   06.11.   09.11.   12.11.   15.11.   18.11.   21.11.   24.11.   27.11.   30.11.   03.12.   06.12.   09.12.   12.12.   15.12.   18.12. 

Vergleich „Fälle-Inzidenz“ zu „Krankheits-Inzidenz“ – bei 20% symptomatischen Fällen, also ERKRANKTEN
1.400

1050

700

350

0

Verlauf der INZIDENZ „der FÄLLE“ – alle positiv 
PCR-getesteten Personen ohne Differenzierung in 
die Kategorien „ERKRANKTE“ und „DER ERKRAN-
KUNG VERDÄCHTIGE“
Angaben entsprechend der Landesregierung VBG

Verlauf der INZIDENZ der „ERKRANKTEN“
Definitionsgemäße Berechnung der INZIDENZ
(nach Erfassung von LR Rüscher mit 20% angenommen)

Bei der 7-Tages-Inzidenz werden die Neuerkrankungen der letzten sieben Tage addiert, 
durch die Summer der Einwohnerzahl geteilt und anschließend mit 100.00 multipliziert.

7-Tages-FÄLLE-INZIDENZ 7-Tages-KRANKHEITS-INZIDENZ
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Da bereits Anfang Oktober absehbar war, dass die 
Regierung im Bund und im Land Vorarlberg  wieder 
auf einen Lockdown hinsteuerte, sicherte ich bereits 
seit Anfang Oktober umfangreich Daten und analy-
sierte diese.

Mit E-Mails vom 17. 10.; 23.10. sowie 27.10. 2021 
wies ich die Landesregierung auf die offensicht-
lichen Manipulationen bei den Angaben im Landes-
dashboard hin. Ich informierte gleichzeigig auch 
alle Abgeordneten des Vorarlberger Landtags.

Beginnend ab dem 25.10. wird nun nachfolgend 
der Zyklus Lockdown Oktober bis Dezember 2021 
dokumentiert und analysiert.

Wobei der Gesamtzeitraum in folgende
drei Phasen gegliedert wird:

Phase 1 – Vorbereitung Lockdown, in 2 Etappen
Phase 2 – Während des Lockdowns,
Phase 3 – Nach dem Lockdown.

5. Die drei Phasen des Lockdown
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6.1. Kategorie „FÄLLE“
Manipulationen in der Kategorie „Fälle“ am konkre-
ten Beispiel des 17. und 18. 11., der Tage unmittelbar 
vor der Verkündung des Lockdown am 19. 11. 2021.
Wir betrachten zum Vergleich die Angaben der AGES 
und die Angaben im Landesdashboard Vorarl berg. 
Die unterschiedlichen Angaben sind kein Einzel fall!
Bei der EMS Datenbank ist der Ausschlag am 16.11. 
mit 1 015 am größten, im Dashboard Vorarlberg am 
17. und 18. 11. mit 944 bzw. 927!

6. Die drei wesentlichen Kategorien für die Analyse 

Vergleich der Covid-Fälle des EMS, 20. 11. 2011 der AGES mit dem Dashboard VBG – Manipulation „FÄLLE“

Quelle: https://vorarlberg.at/coronadashboard

Quelle: AGES

Datum Bundesland Anzahl
Faelle EMS    

20-11-21

Anzahl Faelle 
Sum

Anzahl FÄLLE 
Taeglich VBG lt.

Screenshot 
bzw. berechnet

Anzahl Tot 
Sum

Anzahl Geheilt 
Taeglich

Anzahl Geheilt 
Sum

10.11.2021 Vorarlberg 450 507 40.754 334 191 36.259

11.11.2021 Vorarlberg 524 578 41.278 335 314 36.573

12.11.2021 Vorarlberg 549 586 41.827 336 246 36.819

13.11.2021 Vorarlberg 651 582 42.478 336 198 37.017

14.11.2021 Vorarlberg 466 505 42.944 340 251 37.268

15.11.2021 Vorarlberg 603 626 43.547 342 190 37.458

16.11.2021 Vorarlberg 1.015 646 44.562 342 153 37.611

17.11.2021 Vorarlberg 754 944 45.316 345 201 37.812

18.11.2021 Vorarlberg 729 927 46.045 345 119 37.931
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6.2. Kategorie „Genesene“
Nun wenden wir uns der am stärksten manipulier-
ten Kategorie, den GENESENEN zu. In dieser Kate-
gorie wurde sowohl in der Vorbereitung, während 
und nach dem Lockdown massiv manipuliert.
Dies ist in den vorangehenden Analysen deutlich 
ersichtlich und wird hier nochmals veranschaulicht.

Im Diagramm werden zu den Werten des 20. 12. 2021 
Zahlen weiterer Tage aus dem EMS der AGES hinzu-
gefügt um die Manipulation deutlich zu machen!

Beim Betrachten der gelben Felder des 14. 12. 2021 
von links nach rechts wird ersichtlich, dass die an-
gegebene Anzahl der „Geheilten“ (sonst Genesen 
genannt) beginnend mit der EMS Datenbank vom 

15.12.21 mit 116, Über dann 124, 214, 605 bis zur 
EMS Datenbank vom 24. 12. 2021 mit 24. 12. 2021 
auf dann 607 ansteigt.
Beim Betrachten des 19. 12. 2021 steigt die Anzahl 
in drei Datenbanken von 140 auf 405!
Ganz auffällig ist die Manipulation bei der Betrach-
tung der Summen aller Werte der Tage 08. 12. 2021 
bis 19. 12. 2021 in den drei rechten gelben Spalten 
und der rosa Spalte. Wobei die rosa angelegte 
Spalte die Werte der Geheilten laut Dashboard des 
Landes Vorarlberg abbildet. Die Summe in der EMS 
Datenbank vom 20. 12. 21 beträgt 6.165, die Summe 
des Dashboards beträgt für den gleichen Zeitraum 
9.111– nahezu 3.000 mehr Genesene!
Warum diese große Differenz entsteht und zwingend 
notwendig ist, erfahren sie im nächste Kapitel!

6.3. Kategorie „Aktiv Positive“
Die Kategorie ergibt sich aus folgender Berechnung:
Personen, die positiv getestet, noch nicht verstorben 
und noch nicht genesen sind. Es werden dabei die 
Gesamtwerte seit März 2020 herangezogen.

Die Betrachtung dieser Kategorie über den an-
geführten Zeitraum zeigt klar auf, wie zunächst die 
Differenz der Aktiv-Positiven langsam und dann 
stärker ansteigt und danach wieder „abgebaut“ wird. 
Eine ganz klar erkennbare Manipulation, weil die 
Veränderungen sich immer in eine Richtung erge-
ben. Bei normalen statistischen Fehlern würde es 
Abweichungen nach Unten und nach Oben geben. 

Das ist in dem betrachteten Zeitraum nie der Fall. 
Daher scheiden „normale Fehlerberichtigungen“ als 
Ursache unterschiedlicher Werte aus.

Um den Lockdown zunächst vorzubereiten, während 
des Lockdowns hohe Zahlen über einen bestimmten 
Zeitraum zu sichern und im Anschluss die vorge-
nommenen Manipulationen wieder zu beseitigen, 
werden Anpassungen vorgenommen!

In den nachfolgenden Diagrammen ist sehr gut zu 
sehen, wie sich in Folge der Anpassungen bei den 
Kategorien FÄLLE und GENESENE auch die Zahl der 
AKTIV POSITIVEN wie vorhin beschrieben verändert.

Vergleich der Covid-Fälle aus der Datei des EMS vom 20. 12. 2021 mit dem Dashboard VBG, Kategorie GENESENE
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